
 

 

Schulhausordnung Winterfeld und Stapfenacker      Stand November 25 

 

Unterricht 

• Die Basisstufe darf von den Schüler:innen bei offener Tür betreten werden. 

• Das Schulhaus darf von den Schüler:innen ab dem 1. Läuten betreten werden. 

• «Bewegte» Pausen werden von der anwesenden Lehrperson organisiert und begleitet. 

• Die Lehrperson der vorangehenden Lektion ist für die Begleitung der Schüler:innen 

während des Schulraumwechsels verantwortlich. 

Räumlichkeiten 

• Die Schüler:innen benützen die Toiletten in ihrem Trakt (nur Stapfenacker). 

• Das Schulareal darf von Schüler:innen während der Unterrichtszeit (inkl. Pausen) nur 

mit Erlaubnis der zuständigen Lehrperson verlassen werden (Arzttermin, Therapie, 

u.Ä.). 

• Schüler:innen dürfen andere Klassenzimmer nur mit Erlaubnis einer Lehrperson betre-

ten. 

• Schüler:innen dürfen das Lehrer:innenzimmer im Stapfenacker, Turnhallen und Spezial-

räume nur in Begleitung einer Lehrperson betreten. 

• Schüler:innen dürfen den Arbeitsraum der Lehrpersonen im Winterfeld nur mit Erlaubnis 

einer Lehrperson betreten. 

• Die Schüler:innen tragen keine Strassenschuhe in den Schulräumen. Ausnahme: Werk-

räume und Hauswirtschaft. 

• Nach Unterrichtsende sind die Lehrpersonen verantwortlich:  

- Türen und Fenster geschlossen 

- Licht gelöscht 

- Storen heruntergelassen (nur Stapfenacker) 

• Die Lehrpersonen kontrollieren nach 17h00, ob die Aussentüren geschlossen sind. 

 

Schulgelände 

• Für Schüler:innen ist der Gebrauch persönlicher elektronischer Ge-

räte auf dem Pausenplatz und in Schulgebäuden während der Un-

terrichtszeit (7h20 bis 17h00) verboten. Die mitgebrachten Geräte 

müssen bei Unterrichtsbeginn in einer Box deponiert werden. 

• Die Schüler:innen dürfen auf Anweisung der Lehrpersonen die elekt-

ronischen Geräte für Unterrichtszwecke benutzen. 

• Ballspiele und Schneeballwerfen sind auf den dafür vorgesehenen 

Plätzen (roter Platz, Rasen Schulhaus Stapfenacker und Schulhaus 

Winterfeld) gestattet. 

• Fahrzeuge (z.B.: Velos und Trottinetts) werden auf den vorgesehe-

nen Plätzen parkiert. 

• Kaugummis sind während der Unterrichtszeiten nicht erlaubt. 

• Raucherwaren, E-Zigaretten, Alkohol, Drogen, Waffen und gefährli-

che Gegenstände sind auf dem gesamten Schulareal verboten. 


